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§ 75 ArbVG Rechnungsprufer

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Zur Uberprifung der Verwaltung und Gebarung des Betriebsratsfonds hat die Betriebs(Gruppen)versammlung
aus ihrer Mitte mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen, einen in Betrieben (Arbeitnehmergruppen) mit mehr als
20 Arbeitnehmern zwei Rechnungsprufer (Stellvertreter) zu wahlen. Diese durfen dem Betriebsrat nicht
angehoren. 8 58 Z 4 ist sinngemal anzuwenden. Die erstmalige Wahl der Rechnungsprtifer hat anlaBlich der
BeschluRRfassung Uber die Einhebung eine Betriebsratsumlage zu erfolgen.

2. (2)Die Tatigkeit der Rechnungsprufer (Stellvertreter) dauert funf Jahre, es sei denn, die Wahl gemaf Abs. 3 und 4
findet vor ihrem Ablauf statt. Die Wiederwahl ist zulassig.

3. (3)In Betrieben (Arbeitnehmergruppen), in denen mehr als zwei Betriebsratsmitglieder zu wahlen sind, kann die
Betriebs(Gruppen)versammlung anlaRlich der Wahl des Wahlvorstandes (8 54) beschlieRBen, die Wahl der
Rechnungsprufer zugleich mit der Wahl des Betriebsrates durchzufihren.

4. (4)Liegt ein BeschluB im Sinne des Abs. 3 vor, so hat der Wahlvorstand auch die Wahl der Rechnungsprifer
vorzubereiten und durchzufiihren. Die Wahlkundmachung (§ 55 Abs. 2) hat auch die Ausschreibung der Wahl der
Rechnungsprufer zu enthalten. Auf die Vorschlage fiir die Wahl der Rechnungsprufer ist 8 55 Abs. 4 sinngemald
anzuwenden. Die Wahl des Betriebsrates und der Rechnungsprufer kann mittels gemeinsamen Stimmzettels
erfolgen. 8 58 Z 4 ist sinngemaR anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/58
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/58
file:///

	§ 75 ArbVG Rechnungsprüfer
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


